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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1198/2005 DER KOMMISSION

vom 26. Juli 2005

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen zur
Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), insbesondere auf Ar-
tikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom-
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der
Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in ihrem Anhang
angeführten Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im An-
hang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen pau-
schalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 27. Juli 2005 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. Juli 2005

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1947/2002 (ABl. L 299 vom
1.11.2002, S. 17).



ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 26. Juli 2005 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 052 101,8
999 101,8

0707 00 05 052 88,0
999 88,0

0709 90 70 052 75,3
999 75,3

0805 50 10 388 63,6
508 58,8
524 69,1
528 61,5
999 63,3

0806 10 10 052 114,1
204 79,7
220 159,4
508 134,4
624 164,2
999 130,4

0808 10 80 388 84,5
400 92,2
404 86,2
508 74,7
512 74,6
524 52,1
528 68,6
720 107,8
804 86,6
999 80,8

0808 20 50 052 111,2
388 83,3
512 25,4
528 45,8
999 66,4

0809 10 00 052 127,9
094 100,2
999 114,1

0809 20 95 052 291,3
400 333,7
404 385,7
999 336,9

0809 30 10, 0809 30 90 052 113,5
999 113,5

0809 40 05 624 86,9
999 86,9

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 750/2005 der Kommission (ABl. L 126 vom 19.5.2005, S. 12). Der Code
„999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1199/2005 DER KOMMISSION

vom 22. Juli 2005

zur Einreihung von bestimmten Waren in die Kombinierte Nomenklatur

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23.
Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur
sowie den Gemeinsamen Zolltarif (1), insbesondere auf Artikel 9
Absatz 1 Buchstabe a,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um die einheitliche Anwendung der Kombinierten No-
menklatur im Anhang zu der Verordnung (EWG)
Nr. 2658/87 zu gewährleisten, sind Vorschriften für die
Einreihung der im Anhang zu dieser Verordnung aufge-
führten Waren zu erlassen.

(2) In der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 sind allgemeine
Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten No-
menklatur festgelegt. Diese Vorschriften gelten auch für
die Auslegung jeder anderen Nomenklatur, die die Kom-
binierte Nomenklatur — auch nur teilweise oder unter
etwaiger Hinzufügung von Unterteilungen — übernimmt
und die aufgrund besonderer gemeinschaftlicher Regelun-
gen aufgestellt wurde, um tarifliche oder sonstige Maß-
nahmen im Rahmen des Warenverkehrs anzuwenden.

(3) In Anwendung dieser allgemeinen Vorschriften sind die
in Spalte 1 der Tabelle im Anhang dieser Verordnung
genannten Waren in die in Spalte 2 angegebenen
KN-Codes mit den in Spalte 3 genannten Begründungen
einzureihen.

(4) Es ist angemessen, dass die von den Zollbehörden der
Mitgliedstaaten erteilten verbindlichen Zolltarifauskünfte,

die die Einreihung von Waren in die Kombinierte No-
menklatur betreffen und die mit dem in dieser Verord-
nung festgesetzten Gemeinschaftsrecht nicht übereinstim-
men, während eines Zeitraums von drei Monaten von
dem Berechtigten gemäß den Bestimmungen des Artikels
12 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des
Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zoll-
kodex der Gemeinschaften (2), weiterverwendet werden
können.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den
Zollkodex —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Spalte 1 der Tabelle im Anhang beschriebenen Waren
werden in die Kombinierte Nomenklatur unter die in Spalte 2
der Tabelle genannten KN-Codes eingereiht.

Artikel 2

Die von den Zollbehörden der Mitgliedstaaten erteilten verbind-
lichen Zolltarifauskünfte, die mit dem in dieser Verordnung
festgesetzten Gemeinschaftsrecht nicht übereinstimmen, können
während eines Zeitraums von drei Monaten gemäß den Bestim-
mungen des Artikels 12 Absatz 6 der Verordnung (EWG)
Nr. 2913/92 weiterverwendet werden.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 22. Juli 2005

Für die Kommission
László KOVÁCS

Mitglied der Kommission

DE27.7.2005 Amtsblatt der Europäischen Union L 195/3

(1) ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 493/2005 des Rates (ABl. L 82 vom
31.3.2005, S. 1).

(2) ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 648/2005 des Europäischen Parla-
ments und des Rates (ABl. L 117 vom 4.5.2005, S. 13).



ANHANG

Warenbezeichnung Einreihung
(KN-Code) Begründung

(1) (2) (3)

1. Fußbodenbelag, wie folgt zusammengesetzt:

— die Oberfläche besteht aus Papier mit foto-
grafisch nachgebildeter Holzstruktur, die
eine Parketttafel vortäuscht, mit einem
Überzug aus Melaminharz;

— der Kern besteht aus einer Holzfaserplatte
mit einer Dichte von mehr als 0,8 g/cm3

und ist genutet und gefedert („lock sys-
tem“);

— die untere Lage besteht aus imprägniertem
Papier.

(Siehe Foto A)) (*)

4411 19 90 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschriften
1, 3 (b) und 6 für die Auslegung der Kombinier-
ten Nomenklatur und dem Wortlaut der KN-Co-
des 4411, 4411 19 und 4411 19 90.

Die Oberfläche, die nur dekorativen Zwecken
dient, ist für die Ware nicht charakterbestim-
mend.

Den wesentlichen Charakter der Ware bestimmt
der Kern aus Faserplatte. Siehe auch die HS-Erläu-
terungen zu Position 4411.

Die Ware ist von den Positionen 4412 und 4418
ausgeschlossen, da die Oberfläche nicht aus Holz
besteht.

2. Fußbodenbelag bestehend aus 3 Holzlagen
(Gesamtdicke 7 mm).

Die obere Lage besteht aus zwei Reihen von
Eichenstäben, mit einer Dicke von 0,6 mm.

Die mittlere Lage besteht aus einer hochdich-
ten Faserplatte (HDF).

Die untere Lage besteht aus Nadelholz (Dicke
0,6 mm).

Die mittlere Lage ist genutet und gefedert
(„lock system“).

(Siehe Foto B)) (*)

4412 29 80 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschriften
1 und 6 für die Auslegung der Kombinierten
Nomenklatur und dem Wortlaut der KN-Codes
4412, 4412 29 und 4412 29 80.

Die obere Lage dieser Ware wird als „dünnes Fur-
nierblatt“ im Sinne der HS-Erläuterungen zu Posi-
tion 4412 und der KN-Erläuterungen zu Position
4412 angesehen.

3. Fußbodenbelag bestehend aus 3 Lagen aus
massivem Holz (Gesamtdicke 14 mm).

Die obere Lage besteht aus drei Reihen von
Eichenstäben, mit einer Dicke von 3 mm.

Die mittlere und die untere Lage bestehen aus
Nadelholz.

Die mittlere Lage ist genutet und gefedert.

(Siehe Foto C)) (*)

4418 30 91 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschriften
1 und 6 für die Auslegung der Kombinierten
Nomenklatur und dem Wortlaut der KN-Codes
4418, 4418 30 und 4418 30 91.

Die obere Lage dieser Ware, wird nicht als ein
„dünnes Furnierblatt“ im Sinne der HS-Erläuterun-
gen zu Position 4412 und der KN-Erläuterungen
zu Position 4412 angesehen.

(*) Die Abbildungen dienen lediglich der Illustration.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1200/2005 DER KOMMISSION

vom 26. Juli 2005

zur Zulassung bestimmter Zusatzstoffe in Futtermitteln auf unbegrenzte Zeit und zur vorläufigen
Zulassung eines neuen Verwendungszwecks eines in Futtermitteln bereits zugelassenen

Zusatzstoffes

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 70/524/EWG des Rates vom 23.
November 1970 über Zusatzstoffe in der Tierernährung (1), ins-
besondere auf die Artikel 3, 9a und 9d Absatz 1,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über
Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (2), insbeson-
dere auf Artikel 25,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 sieht die Zulassung
von Zusatzstoffen zur Verwendung in der Tierernährung
vor.

(2) Artikel 25 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 legt
Übergangsmaßnahmen für Anträge auf Zulassung von
Futtermittelzusatzstoffen fest, die nach der Richtlinie
70/524/EWG vor dem Geltungsbeginn der Verordnung
(EG) Nr. 1831/2003 gestellt wurden.

(3) Die Anträge auf Zulassung der Zusatzstoffe, die in den
Anhängen der vorliegenden Verordnung aufgeführt sind,
wurden vor dem Geltungsbeginn der Verordnung (EG)
Nr. 1831/2003 gestellt.

(4) Erste Bemerkungen zu diesen Anträgen wurden der Kom-
mission nach Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie
70/524/EWG vor dem Geltungsbeginn der Verordnung

(EG) Nr. 1831/2003 übermittelt. Diese Anträge sind so-
mit auch weiterhin im Einklang mit Artikel 4 der Richt-
linie 70/524/EWG zu behandeln.

(5) Die Verwendung des Wachstumsförderers Formi LHS
(Kaliumdiformiat) wurde erstmals durch die Verordnung
(EG) Nr. 1334/2001 der Kommission (3) für Ferkel und
Mastschweine zugelassen. Die für das Inverkehrbringen
von Formi LHS (Kaliumdiformiat) verantwortliche Person
reichte gemäß Artikel 4 der genannten Richtlinie einen
Antrag auf vorläufige Zulassung der weiteren Verwen-
dung für vier Jahre als Wachstumsförderer für Sauen
ein. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
(EFSA) hat zur für Mensch, Tier und Umwelt sicheren
Verwendung dieser Zubereitung unter den in Anhang I
dieser Verordnung aufgeführten Bedingungen eine Stel-
lungnahme abgegeben. Die Bewertung hat gezeigt, dass
die in Artikel 9a Absatz 1der Richtlinie 70/524/EWG für
eine derartige Zulassung aufgeführten Bedingungen erfüllt
sind. Die Verwendung dieser Zubereitung gemäß Anhang
I sollte daher für vier Jahre zugelassen werden.

(6) Die Verwendung des Mikroorganismus Bacillus cereus var.
toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) wurde erstmals
durch die Verordnung (EG) Nr. 1411/1999 der Kommis-
sion (4) für Masthühner und Mastkaninchen vorläufig zu-
gelassen. Zur Unterstützung eines Antrags auf Zulassung
dieses Mikroorganismus auf unbegrenzte Zeit wurden
neue Daten vorgelegt. Die Bewertung hat gezeigt, dass
die in Artikel 3a der Richtlinie 70/524/EWG für eine
derartige Zulassung aufgeführten Bedingungen erfüllt
sind. Die Verwendung dieser Mikroorganismus-Zuberei-
tung gemäß Anhang II sollte daher für unbegrenzte Zeit
zugelassen werden.

(7) Die Verwendung des Mikroorganismus Enterococcus fae-
cium (NCIMB 10415) wurde für Sauen erstmals durch
die Verordnung (EG) Nr. 866/1999 der Kommission (5)
vorläufig zugelassen. Zur Unterstützung eines Antrags
auf Zulassung dieses Mikroorganismus auf unbegrenzte
Zeit wurden neue Daten vorgelegt. Die Bewertung hat
gezeigt, dass die in Artikel 3a der Richtlinie
70/524/EWG für eine derartige Zulassung aufgeführten
Bedingungen erfüllt sind. Die Verwendung dieser Mikro-
organismus-Zubereitung gemäß Anhang II sollte daher
für unbegrenzte Zeit zugelassen werden.
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(1) ABl. L 270 vom 14.12.1970, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1800/2004 (ABl. L 317 vom 16.10.2004,
S. 37).

(2) ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 29. Verordnung geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 378/2005 der Kommission (ABl. L 59 vom
5.3.2005, S. 8).

(3) ABl. L 180 vom 3.7.2001, S. 18. Verordnung geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 676/2003 (ABl. L 97 vom 15.04.2003, S. 29).

(4) ABl. L 164 vom 30.6.1999, S. 56.
(5) ABl. L 108 vom 27.4.1999, S. 21.



(8) Die Verwendung des Mikroorganismus Enterococcus fae-
cium (DSM 10663/NCIMB 10415) wurde erstmals durch
die Verordnung (EG) Nr. 1411/1999 für Ferkel vorläufig
zugelassen. Zur Unterstützung eines Antrags auf Zulas-
sung dieses Mikroorganismus auf unbegrenzte Zeit wur-
den neue Daten vorgelegt. Die Bewertung hat gezeigt,
dass die in Artikel 3a der Richtlinie 70/524/EWG für
eine derartige Zulassung aufgeführten Bedingungen erfüllt
sind. Die Verwendung dieser Mikroorganismus-Zuberei-
tung gemäß Anhang II sollte daher für unbegrenzte Zeit
zugelassen werden.

(9) Die Verwendung des Mikroorganismus Saccharomyces ce-
revisiae (MUCL 39885) wurde erstmals durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1411/1999 für Ferkel vorläufig zugelassen.
Zur Unterstützung eines Antrags auf Zulassung dieses
Mikroorganismus auf unbegrenzte Zeit wurden neue Da-
ten vorgelegt. Die Bewertung hat gezeigt, dass die in
Artikel 3a der Richtlinie 70/524/EWG für eine derartige
Zulassung aufgeführten Bedingungen erfüllt sind. Die
Verwendung dieser Mikroorganismus-Zubereitung gemäß
Anhang II sollte daher für unbegrenzte Zeit zugelassen
werden.

(10) Die Verwendung des Mikroorganismus Saccharomyces ce-
revisiae (CNCM I-1077) wurde erstmals durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1436/98 der Kommission (1) für Milch-
kühe und Mastrinder vorläufig zugelassen. Zur Unterstüt-
zung eines Antrags auf Zulassung dieses Mikroorganis-
mus auf unbegrenzte Zeit wurden neue Daten vorgelegt.
Die Bewertung hat gezeigt, dass die in Artikel 3a der
Richtlinie 70/524/EWG für eine derartige Zulassung auf-
geführten Bedingungen erfüllt sind. Die Verwendung die-
ser Mikroorganismus-Zubereitung gemäß Anhang II
sollte daher für unbegrenzte Zeit zugelassen werden.

(11) Die Verwendung des Mikroorganismus Pediococcus acidi-
lactici (CNCM MA 18/5M) wurde erstmals durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 866/1999 für Masthühner vorläufig
zugelassen. Zur Unterstützung eines Antrags auf Zulas-
sung dieses Mikroorganismus auf unbegrenzte Zeit wur-
den neue Daten vorgelegt. Die Bewertung hat gezeigt,

dass die in Artikel 3a der Richtlinie 70/524/EWG für eine
derartige Zulassung aufgeführten Bedingungen erfüllt
sind. Die Verwendung dieser Mikroorganismus-Zuberei-
tung gemäß Anhang II sollte daher für unbegrenzte Zeit
zugelassen werden.

(12) Die Bewertung dieser Anträge ergibt, dass zum Schutz
der Arbeitnehmer vor der Exposition gegenüber den in
den Anhängen aufgeführten Zusatzstoffen bestimmte
Verfahren vorgeschrieben werden sollten. Entsprechende
Schutzmaßnahmen sollten durch Anwendung der Richt-
linie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die
Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitneh-
mer bei der Arbeit (2) gewährleistet sein.

(13) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Anhang I genannte Zubereitung der Gruppe „Wachs-
tumsförderer“ wird als Zusatzstoff in der Tierernährung unter
den in diesem Anhang aufgeführten Bedingungen vorläufig für
vier Jahre zugelassen.

Artikel 2

Die in Anhang II genannten Zubereitungen der Gruppe „Mikro-
organismen“ werden als Zusatzstoffe in der Tierernährung unter
den in diesem Anhang aufgeführten Bedingungen auf unbe-
grenzte Zeit zugelassen.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. Juli 2005

Für die Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission
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(1) ABl. L 191 vom 7.7.1998, S. 15.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1201/2005 DER KOMMISSION

vom 26. Juli 2005

zur Erteilung der in den zehn ersten Arbeitstagen des Monats Juli 2005 gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 327/98 zur Einfuhr von Reis beantragten Lizenzen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1095/96 des Rates vom
18. Juni 1996 zur Anwendung der Zugeständnisse gemäß der
nach Abschluss der Verhandlungen im Rahmen des Artikels
XXIV Absatz 6 des GATT aufgestellten Liste CXL (1),

gestützt auf den Beschluss 96/317/EG des Rates vom 13. Mai
1996 über den Abschluss der Ergebnisse der Konsultationen mit
Thailand nach Artikel XXIII des GATT (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 327/98 der Kommission
vom 10. Februar 1998 zur Eröffnung und Verwaltung von Ein-
fuhrzollkontingenten für Reis und Bruchreis (3), insbesondere
auf Artikel 5 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Eine Prüfung der Anträge hat ergeben, dass Einfuhrlizenzen für
die beantragten Mengen im Rahmen der Tranche für Juli 2005

nach Anwendung der entsprechenden Verringerungssätze zu er-
teilen und die auf die nächste Tranche zu übertragenden Men-
gen festzusetzen sind —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Für die in den zehn ersten Arbeitstagen des Monats Juli
2005 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 327/98 gestellten und
der Kommission mitgeteilten Anträge werden Einfuhrlizenzen
unter Anwendung der im Anhang der vorliegenden Verordnung
festgesetzen Verringerungssätze für die beantragten Reismengen
erteilt.

(2) Die auf die nächste Tranche zu übertragenden Mengen
sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 27. Juli 2005 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. Juli 2005

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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die Verordnung (EG) Nr. 2296/2003 (ABl. L 340 vom 24.12.2003,
S. 35).



ANHANG

Auf die für die Tranche des Monats Juli 2005 beantragten Mengen anwendbare Verringerungssätze und auf die nächste
Tranche zu übertragende Mengen:

a) Halbgeschliffener oder vollständig geschliffener Reis des KN-Codes 1006 30

Ursprung Verringerungssatz für die Tranche des
Monats Juli 2005

Auf die Tranche des Monats
September 2005 zu übertragende Menge

(in t)

Vereinigte Staaten von Amerika 0 (1) 10 908,927

Thailand 0 (1) 986,954

Australien 0 (1) 345,820

Andere Ursprünge — —

b) Geschälter Reis des KN-Codes 1006 20

Ursprung Verringerungssatz für die Tranche des
Monats Juli 2005

Auf die Tranche des Monats
September 2005 zu übertragende Menge

(in t)

Australien 0 (1) 10 429

Vereinigte Staaten von Amerika 0 (1) 7 642

Thailand 0 (1) 1 812

Andere Ursprünge 0 (1) 117

c) Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00

Ursprung Verringerungssatz für die Tranche des Monats Juli 2005

Thailand 0 (1)

Australien 0 (1)

Guyana 0 (1)

Vereinigte Staaten von Amerika 0 (1)

Andere Ursprünge 0 (1)

(1) Lizenzerteilung für die beantragte Menge.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1202/2005 DER KOMMISSION

vom 26. Juli 2005

über ein Fangverbot für Gabeldorsche im ICES-Gebiet V, VI, VII (EG-Gewässer und internationale
Gewässer) durch Schiffe unter der Flagge Deutschlands

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 vom 20. De-
zember 2002 über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der
Fischereiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipo-
litik (1), insbesondere auf Artikel 26 Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für
die gemeinsame Fischereipolitik (2), insbesondere auf Artikel
21 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 2270/2004 vom 22. Dezem-
ber 2004 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten von
Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft für bestimmte Tief-
seebestände (2005 und 2006) (3) sind für die Jahre 2005
und 2006 Quoten vorgegeben.

(2) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben
die Fänge aus dem im Anhang der vorliegenden Verord-
nung genannten Bestand durch Schiffe, die die Flagge des
im Anhang genannten Mitgliedstaats führen oder in die-
sem Mitgliedstaat registriert sind, die für 2005 zugeteilte
Quote erreicht.

(3) Daher müssen die Befischung dieses Bestands sowie die
Aufbewahrung an Bord, das Umladen und Anlanden von
Fängen aus diesem Bestand verboten werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Ausschöpfung der Quote

Die Fangquote für den im Anhang dieser Verordnung genann-
ten Bestand, die dem ebenfalls im Anhang genannten Mitglied-
staat für das Jahr 2005 zugeteilt wurde, gilt ab dem im Anhang
festgesetzten Zeitpunkt als erschöpft.

Artikel 2

Verbote

Die Befischung des im Anhang dieser Verordnung genannten
Bestands durch Schiffe, die die Flagge des im Anhang genannten
Mitgliedstaats führen oder in diesem Mitgliedstaat registriert
sind, ist ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt verboten.
Die Aufbewahrung an Bord, das Umladen und Anlanden von
Fängen aus diesem Bestand, die von den genannten Schiffen
nach Beginn diesem Zeitpunkt getätigt werden, sind verboten.

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. Juli 2005

Für die Kommission
Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektor für Fischerei und
maritime Angelegenheiten
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ANHANG

Mitgliedstaat Deutschland

Bestand GFB/567-

Art Gabeldorsche (Phycis blennoides)

Gebiet V, VI, VII (EG-Gewässer und internationale Gewässer)

Datum 9/6/2005
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RICHTLINIE 2005/47/EG DES RATES

vom 18. Juli 2005

betreffend die Vereinbarung zwischen der Gemeinschaft der Europäischen Bahnen (CER) und der
Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) über bestimmte Aspekte der Einsatzbedingungen
des fahrenden Personals im interoperablen grenzüberschreitenden Verkehr im Eisenbahnsektor

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 139 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten
und Prinzipien, wie sie in der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union anerkannt sind; sie soll insbesondere
die uneingeschränkte Einhaltung von Artikel 31 der
Charta gewährleisten, dem zufolge jede Arbeitnehmerin
und jeder Arbeitnehmer das Recht auf gesunde, sichere
und würdige Arbeitsbedingungen sowie auf eine Begren-
zung der Höchstarbeitszeit, auf tägliche und wöchentliche
Ruhezeiten sowie auf bezahlten Jahresurlaub hat.

(2) Die Sozialpartner können gemäß Artikel 139 Absatz 2
des Vertrags gemeinsam beantragen, dass auf Gemein-
schaftsebene geschlossene Vereinbarungen durch einen
Beschluss des Rates auf Vorschlag der Kommission
durchgeführt werden.

(3) Der Rat hat die Richtlinie 93/104/EG vom 23. November
1993 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestal-
tung (1) erlassen. Der Eisenbahnverkehr zählt zu den
aus dem Anwendungsbereich der genannten Richtlinie
ausgeschlossenen Sektoren und Tätigkeitsbereichen. Das
Europäische Parlament und der Rat haben die Richtlinie
2000/34/EG zur Änderung der Richtlinie 93/104/EG (2)
erlassen, mit der die Sektoren und Tätigkeitsbereiche, die
bislang ausgeschlossen waren, ebenfalls abgedeckt werden
sollten.

(4) Das Europäische Parlament und der Rat haben die Richt-
linie 2003/88/EG vom 4. November 2003 über be-
stimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (3) erlassen,
mit der die Richtlinie 93/104/EG kodifiziert und aufge-
hoben wurde.

(5) Die Richtlinie 2003/88/EG sieht vor, dass Abweichungen
von den Artikeln 3, 4, 5, 8 und 16 für Eisenbahnperso-

nal, das seine Arbeitszeit in Zügen verbringt, zulässig
sind.

(6) Die Gemeinschaft der Europäischen Bahnen (CER) und
die Europäische Transportarbeiter-Föderation (ETF) haben
die Kommission von ihrem Wunsch in Kenntnis gesetzt,
gemäß Artikel 139 Absatz 1 des Vertrags Verhandlungen
aufzunehmen.

(7) Am 27. Januar 2004 haben die genannten Organisatio-
nen eine Vereinbarung über bestimmte Aspekte der Be-
dingungen für den Einsatz des fahrenden Personals im
interoperablen grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr,
nachstehend „Vereinbarung“ genannt, geschlossen.

(8) Die Vereinbarung enthält einen an die Kommission ge-
richteten gemeinsamen Antrag, die Vereinbarung durch
einen Beschluss des Rates auf Vorschlag der Kommission
gemäß Artikel 139 Absatz 2 des Vertrags durchzuführen.

(9) Die Richtlinie 2003/88/EG ist anwendbar auf fahrendes
Personal im interoperablen grenzüberschreitenden Eisen-
bahnverkehr, außer wenn spezifischere Vorschriften in
der vorliegenden Richtlinie und der beigefügten Verein-
barung enthalten sind.

(10) Im Sinne von Artikel 249 des Vertrags ist eine Richtlinie
das angemessene Instrument für die Durchführung der
Vereinbarung.

(11) Da die Ziele dieser Richtlinie, die dem Schutz von Ge-
sundheit und Sicherheit dienen soll, im Hinblick auf die
Vollendung des Binnenmarkts im Eisenbahnverkehr und
angesichts der dort herrschenden Wettbewerbsbedingun-
gen von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirk-
licht werden können und daher besser auf Gemein-
schaftsebene zu erreichen sind, kann die Gemeinschaft
im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niederge-
legten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend
dem in demselben Artikel niedergelegten Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz geht diese Richtlinie nicht über das für
die Erreichung der Ziele erforderliche Maß hinaus.
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(12) Die Entwicklung des europäischen Eisenbahnsektors er-
fordert eine aufmerksame Begleitung der Rolle der gegen-
wärtigen und neuen Akteure, damit eine harmonische
Weiterentwicklung in der gesamten Gemeinschaft sicher-
gestellt wird. Der europäische soziale Dialog in diesem
Bereich sollte diese Entwicklung widerspiegeln können
und ihr bestmöglich Rechnung tragen.

(13) Diese Richtlinie lässt den Mitgliedstaaten die Freiheit, die
in der Vereinbarung verwendeten Begriffe, die dort nicht
eigens definiert sind, in Übereinstimmung mit den ein-
zelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten zu
bestimmen, wie es auch bei den übrigen sozialpolitischen
Richtlinien der Fall ist, die ähnliche Begriffe verwenden.
Allerdings müssen die Begriffsbestimmungen mit der Ver-
einbarung zu vereinbaren sein.

(14) Die Kommission hat ihren Richtlinienvorschlag in Über-
einstimmung mit ihrer Mitteilung vom 20. Mai 1998
über die Anpassung und Förderung des sozialen Dialogs
auf Gemeinschaftsebene unter Berücksichtigung der Re-
präsentativität der Vertragsparteien und der Rechtmäßig-
keit der Bestimmungen der Vereinbarung ausgearbeitet;
die Vertragsparteien verfügen gemeinsam über eine aus-
reichende Repräsentativität für das fahrende Eisenbahn-
personal im interoperablen grenzüberschreitenden Ver-
kehr der Eisenbahnbetriebe.

(15) Die Kommission hat ihren Richtlinienvorschlag in Über-
einstimmung mit Artikel 137 Absatz 2 des Vertrags er-
stellt, dem zufolge Richtlinien im Bereich der Sozialpoli-
tik keine verwaltungsmäßigen, finanziellen oder rechtli-
chen Auflagen vorschreiben sollen, die der Gründung
und Entwicklung von kleinen und mittleren Unterneh-
men entgegenstehen.

(16) Diese Richtlinie und die Vereinbarung legen Mindeststan-
dards fest; die Mitgliedstaaten und/oder die Sozialpartner
sollten günstigere Bestimmungen beibehalten oder ein-
führen können.

(17) Die Kommission hat das Europäische Parlament, den Eu-
ropäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den
Ausschuss der Regionen unterrichtet und ihnen ihren
Vorschlag für eine Richtlinie zur Durchführung der Ver-
einbarung übermittelt.

(18) Das Europäische Parlament hat am 26. Mai 2005 eine
Entschließung zu der Vereinbarung der Sozialpartner an-
genommen.

(19) Die Durchführung der Vereinbarung trägt zur Verwirkli-
chung der in Artikel 136 des Vertrags genannten Ziele
bei.

(20) In Einklang mit Nummer 34 der Interinstitutionellen Ver-
einbarung über bessere Rechtsetzung (1) wird den Mit-
gliedstaaten nahe gelegt, für ihre eigenen Zwecke und
im Interesse der Gemeinschaft eigene Aufstellungen vor-
zunehmen, aus denen im Rahmen des Möglichen die
Entsprechungen zwischen der Richtlinie und den Umset-
zungsmaßnahmen zu entnehmen sind, und diese zu ver-
öffentlichen —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Ziel dieser Richtlinie ist die Durchführung der Vereinbarung
vom 27. Januar 2004 zwischen der Gemeinschaft der Europä-
ischen Bahnen (CER) und der Europäischen Transportarbeiter-
Föderation (ETF) über bestimmte Aspekte der Einsatzbedingun-
gen des fahrenden Personals im interoperablen grenzüberschrei-
tenden Verkehr.

Der Wortlaut der Vereinbarung ist dieser Richtlinie beigefügt.

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten können günstigere Bestimmungen
beibehalten oder einführen, als in dieser Richtlinie vorgesehen
sind.

(2) Die Durchführung dieser Richtlinie ist unter keinen Um-
ständen ein hinreichender Grund zur Rechtfertigung einer Sen-
kung des allgemeinen Schutzniveaus für Arbeitnehmer in den
von dieser Richtlinie abgedeckten Bereichen. Dies gilt unbescha-
det der Rechte der Mitgliedstaaten und/oder der Sozialpartner,
angesichts sich wandelnder Bedingungen andere Rechts- und
Verwaltungsvorschriften oder vertragliche Regelungen festzule-
gen als diejenigen, die zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Richt-
linie gelten, sofern die Mindestvorschriften dieser Richtlinie ein-
gehalten werden.

Artikel 3

Unbeschadet der Bestimmungen der Vereinbarung über das Fol-
low-up und die Bewertung durch die Unterzeichner wird die
Kommission nach Anhörung der Sozialpartner auf Gemein-
schaftsebene dem Europäischen Parlament und dem Rat über
die Durchführung dieser Richtlinie im Zusammenhang mit der
Entwicklung des Eisenbahnsektors Bericht erstatten, und zwar
bis zum 27. Juli 2011.
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Artikel 4

Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen fest, die bei einem
Verstoß gegen die einzelstaatlichen Vorschriften zur Anwen-
dung dieser Richtlinie zu verhängen sind, und treffen alle erfor-
derlichen Maßnahmen, um deren Durchführung zu gewährleis-
ten. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und ab-
schreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen diese Bestimmungen
der Kommission bis zum 27. Juli 2008 mit und melden unver-
züglich alle späteren Änderungen der Bestimmungen.

Artikel 5

Die Mitgliedstaaten erlassen nach Anhörung der Sozialpartner
die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind,
um dieser Richtlinie zum 27. Juli 2008 nachzukommen, oder
sie sorgen dafür, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Sozialpartner
im Wege von Vereinbarungen die notwendigen Vorkehrungen
getroffen haben. Sie übermitteln der Kommission unverzüglich
den Wortlaut dieser Vorschriften.

Die Mitgliedstaaten treffen alle notwendigen Vorkehrungen, die
es ihnen ermöglichen, die durch die Richtlinie vorgeschriebenen
Ergebnisse jederzeit gewährleisten zu können. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 6

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt
der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 7

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 18. Juli 2005.

Im Namen des Rates
Die Präsidentin
M. BECKETT
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VEREINBARUNG

zwischen der Gemeinschaft der Europäischen Bahnen (CER) und der Europäischen Transport-
arbeiter-Föderation (ETF) über bestimmte Aspekte der Einsatzbedingungen des fahrenden

Personals im interoperablen grenzüberschreitenden Verkehr

IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE:

— Die Entwicklung des Eisenbahnverkehrs erfordert eine Modernisierung des Systems und den Ausbau des
transeuropäischen Verkehrs und damit der Interoperabilität.

— Es besteht die Notwendigkeit, einen sicheren grenzüberschreitenden Verkehr aufzubauen und die Ge-
sundheit und Sicherheit der im interoperablen grenzüberschreitenden Verkehr Beschäftigten zu schützen.

— Es besteht die Notwendigkeit, einen Wettbewerb zu verhindern, der allein auf den Unterschieden zwi-
schen den Arbeitsbedingungen beruht.

— Es besteht ein Interesse daran, den Eisenbahnverkehr innerhalb der Europäischen Union zu entwickeln.

— Es gibt Anlass für die Überzeugung, dass sich die genannten Ziele durch die Schaffung gemeinsamer
Mindeststandardregeln für die Einsatzbedingungen des fahrenden Personals im interoperablen grenzüber-
schreitenden Verkehr erreichen lassen.

— Die Zahl der betroffenen Beschäftigten wird in den nächsten Jahren noch zunehmen;

— gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 138
und Artikel 139 Absatz 2;

— gestützt auf die Richtlinie 93/104/EG (geändert durch die Richtlinie 2000/34/EG), insbesondere auf die
Artikel 14 und 17;

— gestützt auf das Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht
(Rom, 19. Juni 1980).

— Nach Artikel 139 Absatz 2 des Vertrags werden die auf Gemeinschaftsebene geschlossenen Vereinba-
rungen auf gemeinsamen Antrag der Unterzeichner durch einen Beschluss des Rates auf Vorschlag der
Kommission durchgeführt.

— Die Unterzeichner stellen hiermit einen solchen Antrag —

SIND DIE UNTERZEICHNER WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Ziffer 1

Geltungsbereich

Diese Vereinbarung gilt für das fahrende Personal der Eisenbah-
nen, das im interoperablen grenzüberschreitenden Verkehr ein-
gesetzt ist, der von Eisenbahnunternehmen durchgeführt wird.

Im grenzüberschreitenden Personennah- und -regionalverkehr,
für den grenzüberschreitenden Güterverkehr, welcher nicht
mehr als 15 Kilometer über die Grenze hinausgeht, sowie für
den Verkehr zwischen den im Anhang aufgeführten offiziellen
Grenzbahnhöfen ist die Anwendung dieser Vereinbarung freige-
stellt.

Bei Zügen auf grenzüberschreitenden Strecken, die ihre Fahrt
auf der Infrastruktur desselben Mitgliedstaats beginnen und be-
enden und die Infrastruktur eines anderen Mitgliedstaats nutzen,
ohne dort anzuhalten (deren Fahrt also als inländischer Verkehr

betrachtet werden kann), ist die Anwendung dieser Vereinba-
rung ebenfalls freiwillig.

Hinsichtlich des fahrenden Personals, das im interoperablen
grenzüberschreitenden Verkehr eingesetzt ist, ist die Richtlinie
93/104/EG bezüglich derjenigen Aspekte nicht anzuwenden, für
die diese Vereinbarung spezifischere Bestimmungen enthält.

Ziffer 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Vereinbarung gelten folgende Begriffsbestim-
mungen:

1. „Interoperabler grenzüberschreitender Verkehr“: grenzüber-
schreitender Verkehr, für den gemäß der Richtlinie
2001/14/EG mindestens zwei Sicherheitsbescheinigungen
für die Eisenbahnunternehmen erforderlich sind;
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2. „im interoperablen grenzüberschreitenden Verkehr eingesetz-
tes fahrendes Personal“: alle Arbeitnehmer, die Mitglied des
Zugpersonals sind und bezogen auf eine Tagesschicht für
mehr als eine Stunde im interoperablen grenzüberschreiten-
den Verkehr eingesetzt sind;

3. „Arbeitszeit“: jede Zeitspanne, während der ein Arbeitnehmer
gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder Ge-
pflogenheiten arbeitet, dem Arbeitgeber zur Verfügung steht
und seine Tätigkeit ausübt oder Aufgaben wahrnimmt;

4. „Ruhezeit“: jede Zeitspanne außerhalb der Arbeitszeit;

5. „Nachtzeit“: jede in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
festgelegte Zeitspanne von mindestens 7 Stunden, welche auf
jeden Fall die Zeit zwischen 24 Uhr und 5 Uhr umfasst;

6. „Nachtschicht“: jede Schicht, die mit mindestens 3 Stunden
in die Nachtzeit fällt;

7. „auswärtige Ruhezeit“: tägliche Ruhezeit, die nicht am übli-
chen Wohnort des fahrenden Arbeitnehmers genommen
werden kann;

8. „Triebfahrzeugführer“: jeder Arbeitnehmer, der für das Fahren
eines Triebfahrzeugs verantwortlich ist;

9. „Fahrzeit“: die Dauer der geplanten Tätigkeit, während der
der Triebfahrzeugführer die Verantwortung für das Fahren
eines Triebfahrzeugs trägt, ausgenommen die Zeit, die für
das Auf- und Abrüsten des Triebfahrzeugs eingeplant ist.
Sie schließt die geplanten Unterbrechungen ein, in denen
der Triebfahrzeugführer für das Fahren des Triebfahrzeugs
verantwortlich bleibt.

Ziffer 3

Tägliche Ruhezeit am Wohnort

Die tägliche Ruhezeit hat eine Dauer von mindestens 12 zu-
sammenhängenden Stunden pro 24-Stunden-Zeitraum.

Sie kann innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen einmal auf ein
Minimum von 9 zusammenhängenden Stunden reduziert wer-
den. In diesem Fall werden die der Differenz zwischen der
reduzierten Ruhezeit und 12 Stunden entsprechenden Stunden
der folgenden täglichen Ruhezeit am Wohnort hinzugefügt.

Eine deutlich reduzierte tägliche Ruhezeit darf nicht zwischen
zwei auswärtigen Ruhezeiten festgelegt werden.

Ziffer 4

Auswärtige tägliche Ruhezeit

Die auswärtige Ruhezeit hat eine Dauer von mindestens 8 zu-
sammenhängenden Stunden pro 24-Stunden-Zeitraum.

Auf eine auswärtige Ruhezeit muss eine tägliche Ruhezeit am
Wohnort folgen (1).

Es wird empfohlen, bei der Unterkunft des betroffenen Perso-
nals für angemessenen Komfort zu sorgen.

Ziffer 5

Pausen

a) T r i e b f a h r z e u g f ü h r e r

Beträgt die Arbeitszeit eines Triebfahrzeugführers mehr als 8
Stunden, wird eine Pause von mindestens 45 Minuten während
des Arbeitstages gewährt.

Oder:

Beträgt die Arbeitszeit zwischen 6 und 8 Stunden, dauert diese
Pause mindestens 30 Minuten und wird während des Arbeits-
tages gewährt.

Die zeitliche Lage und die Länge der Pause müssen ausreichend
sein, um eine effektive Erholung des Arbeitnehmers zu sichern.

Die Pausen können bei Verspätungen von Zügen im Verlauf
eines Arbeitstages angepasst werden.

Ein Teil der Pause sollte zwischen der 3. und 6. Arbeitsstunde
gewährt werden.

Ziffer 5 Buchstabe a ist nicht anwendbar, wenn ein zweiter
Triebfahrzeugführer anwesend ist. In diesem Fall werden die
Bedingungen zur Gewährung einer Pause auf nationaler Ebene
geregelt.

b) Z u g b e g l e i t p e r s o n a l

Für das übrige Personal an Bord des Zuges wird eine Pause von
mindestens 30 Minuten gewährt, wenn die Arbeitszeit mehr als
6 Stunden beträgt.
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Ziffer 6

Wöchentliche Ruhezeit

Dem fahrenden Personal, das im interoperablen grenzüber-
schreitenden Verkehr eingesetzt ist, wird pro 7-Tage-Zeitraum
eine zusammenhängende Mindestruhezeit von 24 Stunden zu-
züglich der täglichen Ruhezeit von 12 Stunden gemäß Ziffer 3
gewährt.

Dem fahrenden Personal stehen pro Jahr 104 Ruhezeiten von
24 Stunden zu; sie schließen sowohl die 24-Stunden-Perioden
der 52 wöchentlichen Ruhezeiten mit ein als auch

— 12 Doppelruhen (von 48 Stunden plus tägliche Ruhezeit
von 12 Stunden), die den Samstag und den Sonntag um-
fassen, und

— 12 Doppelruhen (von 48 Stunden plus tägliche Ruhezeit
von 12 Stunden) ohne Garantie, dass ein Samstag oder
Sonntag einbezogen ist.

Ziffer 7

Fahrzeit

Die Fahrzeit nach Ziffer 2 darf bei einer Tagesschicht 9 Stunden
und bei einer Nachtschicht zwischen zwei täglichen Ruhezeiten
8 Stunden nicht überschreiten.

Die maximale Fahrzeit ist pro Zeitraum von zwei Wochen auf
80 Stunden begrenzt.

Ziffer 8

Kontrolle

Ein Verzeichnis, das die täglichen Arbeits- und Ruhestunden des
fahrenden Personals darstellt, muss geführt werden, um die Ein-
haltung der Bestimmungen dieser Vereinbarung zu überwachen.
Angaben bezüglich der tatsächlichen Arbeitsstunden sind zur
Verfügung zu stellen. Das Verzeichnis wird mindestens ein
Jahr im Unternehmen aufbewahrt.

Ziffer 9

Rückschrittsklausel

Die Durchführung dieser Vereinbarung stellt in keinem Fall eine
wirksame Rechtfertigung für eine Zurücknahme des allgemeinen

Schutzniveaus des fahrenden Personals, das im interoperablen
grenzüberschreitenden Verkehr eingesetzt ist, dar.

Ziffer 10

Follow-up der Vereinbarung

Die Unterzeichner beobachten die Umsetzung und Anwendung
dieser Vereinbarung im Rahmen des Ausschusses des Sozialen
Dialogs „Eisenbahn“, der in Übereinstimmung mit dem Be-
schluss 98/500/EG der Kommission eingesetzt wurde.

Ziffer 11

Bewertung

Die Vertragsparteien bewerten die Bestimmungen dieser Verein-
barung zwei Jahre nach ihrer Unterzeichnung anhand der ersten
Erfahrungen mit der Entwicklung des interoperablen grenzüber-
schreitenden Verkehrs.

Ziffer 12

Überprüfung

Die Unterzeichner überprüfen die vorstehenden Bestimmungen
zwei Jahre nach Ablauf der Durchführungsfrist, die im Ratsbe-
schluss zur Durchführung dieser Vereinbarung festgelegt wird.

Brüssel, den 27. Januar 2004

Für die CER

Giancarlo CIMOLI
Präsident

Johannes LUDEWIG
Exekutivdirektor

Francesco FORLENZA
Vorsitzender der Gruppe der

Personaldirektoren

Jean-Paul PREUMONT
Berater Soziale Angelegenheiten

Für die ETF

Norbert HANSEN
Präsident der Sektion Eisenbahn

Jean-Louis BRASSEUR
Vizepräsident der Sektion

Eisenbahn

Doro ZINKE
Generalsekretärin

Sabine TRIER
Politische Sekretärin
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ANHANG

Liste der offiziellen Grenzbahnhöfe, die mehr als 15 km von der Grenze entfernt liegen und für die die
Vereinbarung fakultativ ist

RRZEPIN (Polen)

TUPLICE (Polen)

ZEBRZYDOWICE (Polen)

DOMODOSSOLA (Italien)
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 18. Juli 2005

über die Erfüllung der Voraussetzungen des Artikels 3 des Zusatzprotokolls zum Europa-
Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und
ihren Mitgliedstaaten einerseits und Rumänien andererseits betreffend die Verlängerung des in

Artikel 9 Absatz 4 des Protokolls Nr. 2 zum Europa-Abkommen vorgesehenen Zeitraums

(2005/576/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 87 Absatz 3 Buch-
stabe e,

gestützt auf den Beschluss des Rates vom 29. Juli 2002 über die
Unterzeichnung und vorläufige Anwendung eines Zusatzproto-
kolls zum Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation
zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitglied-
staaten einerseits und Rumänien andererseits betreffend die Ver-
längerung des in Artikel 9 Absatz 4 des Protokolls Nr. 2 zum
Europa-Abkommen bestimmten Zeitraums,

gestützt auf das Zusatzprotokoll zum Europa-Abkommen zur
Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen
Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Rumä-
nien andererseits betreffend die Verlängerung des in Artikel 9
Absatz 4 des Protokolls Nr. 2 zum Europa-Abkommen be-
stimmten Zeitraums, insbesondere auf Artikel 3,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Das Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation
zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und Rumänien andererseits
(im Folgenden als „Europa-Abkommen“ bezeichnet) (1)
trat am 1. Februar 1995 in Kraft.

(2) Gemäß Artikel 9 Absatz 4 des Protokolls Nr. 2 zum
Europa-Abkommen kann Rumänien während der ersten
fünf Jahre nach Inkrafttreten des Europa-Abkommens ab-
weichend von Absatz 1 Ziffer 3 für Stahlerzeugnisse aus-

nahmsweise staatliche Umstrukturierungsbeihilfen gewäh-
ren, wenn das Umstrukturierungsprogramm nach dem
Ende des Umstrukturierungszeitraums zur Existenzfähig-
keit der begünstigten Firmen unter normalen Marktbedin-
gungen führt, Höhe und Intensität dieser Beihilfen auf das
zur Erreichung der Existenzfähigkeit unbedingt notwen-
dige Maß beschränkt und die Beihilfen schrittweise ge-
senkt werden und das Umstrukturierungsprogramm mit
einer umfassenden Rationalisierung und einem umfassen-
den Kapazitätsabbau in Rumänien einhergeht.

(3) Der ursprüngliche Zeitraum von fünf Jahren endete am
31. Dezember 1997.

(4) Im Dezember 1997 beantragte Rumänien die Verlänge-
rung des genannten Zeitraums.

(5) Es erschien zweckmäßig, diesen Zeitraum mit Wirkung
vom 1. Januar 1998 um acht Jahre oder bis zum Beitritt
Rumäniens zur Europäischen Union, je nachdem, welcher
Zeitpunkt der frühere ist, zu verlängern.

(6) Dazu unterzeichneten die Gemeinschaft und Rumänien
am 23. Oktober 2002 ein seither vorläufig angewandtes
Zusatzprotokoll zum Europa-Abkommen.

(7) In Artikel 2 des Zusatzprotokolls wird die Verlängerung
des genannten Zeitraums davon abhängig gemacht, dass
Rumänien der Kommission ein Umstrukturierungspro-
gramm und Geschäftspläne übermittelt, die die Voraus-
setzungen des Artikels 9 Absatz 4 des Protokolls Nr. 2
zum Europa-Abkommen erfüllen und von der rumäni-
schen Behörde für staatliche Beihilfen (Wettbewerbsrat)
geprüft und genehmigt wurden.
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(8) Im Dezember 2004 übermittelte Rumänien der Kommis-
sion ein Umstrukturierungsprogramm und Geschäfts-
pläne für die Unternehmen, die staatliche Beihilfen für
die Umstrukturierung erhalten haben oder noch erhalten.

(9) In Artikel 3 des Zusatzprotokolls wird die Verlängerung
des genannten Zeitraums von einer abschließenden Prü-
fung des Umstrukturierungsprogramms und der Ge-
schäftspläne durch die Kommission abhängig gemacht.

(10) Die Kommission hat eine abschließende Prüfung des Um-
strukturierungsprogramms und der Geschäftspläne vorge-
nommen, die von Rumänien übermittelt wurden. Aus
dieser Prüfung geht hervor, dass die Durchführung des
Umstrukturierungsprogramms und der Geschäftspläne
zur Existenzfähigkeit der betreffenden Unternehmen un-
ter normalen Marktbedingungen führen wird. Die Prü-
fung ergab außerdem, dass die in dem Plan angegebene
Höhe der staatlichen Umstrukturierungsbeihilfen das für
die Erreichung der Existenzfähigkeit der betreffenden Un-
ternehmen erforderliche Mindestmaß nicht übersteigt und
dass die Beihilfen schrittweise gesenkt und Ende 2004
eingestellt wurden. Der Prüfung zufolge werden ferner
eine umfassende Rationalisierung und ein umfassender
Abbau von Überkapazitäten der begünstigten Unterneh-
men erreicht werden. Entsprechend kommt die Prüfung
zu dem Ergebnis, dass das Umstrukturierungsprogramm
und die Geschäftspläne die Voraussetzungen des Artikels
9 Absatz 4 des Protokolls Nr. 2 zum Europa-Abkommen
erfüllen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Umstrukturierungsprogramm und die Geschäftspläne, die
der Kommission gemäß Artikel 2 des Zusatzprotokolls zum
Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen
den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten ei-
nerseits und Rumänien andererseits betreffend die Verlängerung
des in Artikel 9 Absatz 4 des Protokolls Nr. 2 zum Europa-
Abkommen bestimmten Zeitraums von Rumänien vorgelegt
wurden, erfüllen die Voraussetzungen des Artikels 9 Absatz 4
des Protokolls Nr. 2.

Artikel 2

Wie in Artikel 1 des Zusatzprotokolls vorgesehen wird der
Zeitraum, in dem Rumänien nach Artikel 9 Absatz 4 des Proto-
kolls Nr. 2 für Stahlerzeugnisse ausnahmsweise staatliche Um-
strukturierungsbeihilfen gewähren kann, mit Wirkung vom 1.
Januar 1998 um acht Jahre oder bis zum Beitritt Rumäniens zur
Europäischen Union, je nachdem, welcher Zeitpunkt der frühere
ist, verlängert.

Geschehen zu Brüssel am 18. Juli 2005.

Im Namen des Rates
Der Präsident
J. STRAW
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